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1  Aufhebungsvertrag ohne Bedenkzeit verstößt nicht gegen das Gebot fairen Verhandelns 
    BAG, Urteil vom 24.02.2022 (6 AZR 333/21), Pressemitteilung Nr. 8/22 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass nur der Umstand, dass 
einer Arbeitnehmerin keine Bedenk-
zeit für den Abschluss eines Auf-
hebungsvertrages gewährt und ihr da-
durch keine Möglichkeit gegeben wird, 
rechtlichen Rat einzuholen, noch nicht 
ausreicht, um den Aufhebungsvertrag 
wegen Verstoßes gegen das aus  
§ 241 Abs. 2 BGB folgende Gebot 
fairen Verhandelns mit Erfolg anzu-
fechten. § 241 Abs. 2 BGB lautet: 
"Das Schuldverhältnis kann nach 
seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht 
auf die Rechte, Rechtsgüter und 
Interessen des anderen Teils ver-
pflichten." Ein solches Schuldver-
hältnis entsteht nach § 311 Abs. 2 Nr. 
1 BGB auch durch Aufnahme von 
Vertragsverhandlungen. Das BAG 
führt in der Pressemitteilung aus: 
 
"Ein Aufhebungsvertrag kann unter 
Verstoß gegen das Gebot fairen 
Verhandelns zustande gekommen 
sein. Ob das der Fall ist, ist anhand 
der Gesamtumstände der konkreten 
Verhandlungssituation im jeweiligen 
Einzelfall zu entscheiden. Allein der 
Umstand, dass der Arbeitgeber den 
Abschluss eines Aufhebungsvertrags 
von der sofortigen Annahme seines 
Angebots abhängig macht, stellt für 
sich genommen keine Pflichtver-
letzung gemäß § 311 Abs. 2 Nr. 1 
iVm. § 241 Abs. 2 BGB dar, auch 
wenn dies dazu führt, dass dem 
Arbeitnehmer weder eine Bedenkzeit 
verbleibt noch der Arbeitnehmer 
erbetenen Rechtsrat einholen kann. 
 

Die Parteien streiten über den 
Fortbestand ihres Arbeitsverhältnisses 
nach Abschluss eines Aufhebungs-
vertrags. Am 22. November 2019 
führten der Geschäftsführer und der 
spätere Prozessbevollmächtigte der 
Beklagten, der sich als Rechtsanwalt 
für Arbeitsrecht vorstellte, im Büro des 
Geschäftsführers ein Gespräch mit 
der als Teamkoordinatorin Verkauf im 
Bereich Haustechnik beschäftigten 
Klägerin. Sie erhoben gegenüber der 
Klägerin den Vorwurf, diese habe 
unberechtigt Einkaufspreise in der 
EDV der Beklagten abgeändert bzw. 
reduziert, um so einen höheren 
Verkaufsgewinn vorzuspiegeln. Die 
Klägerin unterzeichnete nach einer 
etwa zehnminütigen Pause, in der die 
drei anwesenden Personen schwei-
gend am Tisch saßen, den von der 
Beklagten vorbereiteten Aufhebungs-
vertrag. Dieser sah ua. eine einver-
nehmliche Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zum 30. November 2019 
vor. Die weiteren Einzelheiten des 
Gesprächsverlaufs sind streitig ge-
blieben. Die Klägerin focht den Auf-
hebungsvertrag mit Erklärung vom 29. 
November 2019 wegen widerrecht-
licher Drohung an. 
 
Mit ihrer Klage hat die Klägerin ua. 
den Fortbestand des Arbeitsver-
hältnisses über den 30. November 
2019 hinaus geltend gemacht. ... 
 
Die Revision der Klägerin hatte vor 
dem Sechsten Senat des Bundes-
arbeitsgerichts keinen Erfolg. Auch  
 

wenn der von der Klägerin ge-
schilderte Gesprächsverlauf zu ihren 
Gunsten unterstellt wird, fehlt es an 
der Widerrechtlichkeit der be-
haupteten Drohung. Ein verständiger 
Arbeitgeber durfte im vorliegenden 
Fall sowohl die Erklärung einer 
außerordentlichen Kündigung als auch 
die Erstattung einer Strafanzeige 
ernsthaft in Erwägung ziehen. Ebenso 
ist das Landesarbeitsgericht auf der 
Grundlage der vom Senat in der 
Entscheidung vom 7. Februar 2019 (- 
6 AZR 75/18 -) entwickelten Maßstäbe 
unter Berücksichtigung des in der 
Revisionsinstanz nur eingeschränkten 
Prüfungsumfangs zutreffend zu dem 
Schluss gekommen, dass die 
Beklagte nicht unfair verhandelt und 
dadurch gegen ihre Pflichten aus § 
311 Abs. 2 Nr. 1 iVm. § 241 Abs. 2 
BGB verstoßen hat. Die Ent-
scheidungsfreiheit der Klägerin wurde 
nicht dadurch verletzt, dass die 
Beklagte den Aufhebungsvertrag ent-
sprechend § 147 Abs. 1 Satz 1 BGB 
nur zur sofortigen Annahme unter-
breitet hat und die Klägerin über die 
Annahme deswegen sofort ent-
scheiden musste." 
 
Entscheidend ist aber auch die Fest-
stellung des BAG, dass die Drohung 
mit der fristlosen Kündigung und 
Erstattung einer Strafanzeige in dem 
nur deswegen nicht widerrechtlich 
war, weil ein "verständiger Arbeit-
geber" diese Folgen bei dem 
vorliegenden Sachverhalt "ernsthaft in 
Erwägung ziehen" durfte.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2  "2G-Modell" als allgemeingültiges Anforderungsprofil für alle Arbeitsplätze im Betrieb ist Ausdruck der unternehmerischen  
    Entscheidungsfreiheit! 
    ArbG Berlin, Urteil vom 03.02.2022 (17 Ca 11178/21), Pressemitteilung Nr. 03/22 vom 02.03.2022 – nicht rechtskräftig 
 
Die Entscheidung ist noch nicht 
rechtskräftig und es steht zu erwarten, 
dass sich am Ende das Bundes-
arbeitsgericht damit wird beschäftigen 
müssen, aber sie hat schon jetzt 
Sprengkraft. Das Arbeitsgericht Berlin 
führt in der Pressemitteilung aus: 
 
"Ein Arbeitgeber darf in einem 
Musicalaufführungsbetrieb ein „2G-
Modell“ durchsetzen und einer Dar-
stellerin, die über keine Corona-
Schutzimpfung verfügt, noch vor Ver-
tragsbeginn kündigen. Die Arbeit-
nehmerin ist mit ihrer Kündigungs-
schutzklage vor dem Arbeitsgericht 
Berlin unterlegen. 
... 
Zur Begründung hat das Gericht aus-
geführt, dass die Kündigungen ins-
besondere keine Maßregelung gemäß 
§ 612a Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) darstellen würden. Die per-

sönliche Haltung der Klägerin zur 
Corona-Schutzimpfung sei nicht 
tragendes Motiv für den Kündigungs-
entschluss gewesen, sondern habe 
lediglich den Anlass zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses gegeben. 
Der Arbeitgeber könne als Ausdruck 
seiner unternehmerischen Ent-
scheidungsfreiheit das „2G-Modell“ als 
allgemeingültiges Anforderungsprofil 
für alle Arbeitsplätze im Betrieb 
durchsetzen. Wenn dies mit der 
höchstpersönlichen Entscheidung der 
Klägerin, sich nicht impfen zu lassen, 
unvereinbar sei, liege keine Maß-
regelung vor. Der Ausschluss nicht 
geimpfter Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer verstoße auch nicht 
gegen das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG). Auch sei das 
„2G-Modell“ nicht willkürlich gewählt, 
da insbesondere das tägliche Vor-
legen eines negativen Corona-Test-

ergebnisses die Betriebsabläufe 
stärker beeinträchtigen und die Be-
schäftigung nicht geimpfter Personen 
aufgrund der strengeren Quarantäne-
regelungen ein höheres Risiko für 
etwaige Personalausfälle für den 
Musicalbetrieb darstellen würde. Die 
Klägerin könne nicht verlangen, dass 
die Arbeitgeberinnen ein Schutz-
konzept umsetzen, das einen höheren 
Kosten- und Personalaufwand verur-
sache, da neben der unternehmer-
ischen Handlungsfreiheit der Arbeit-
geberinnen auch die körperliche Un-
versehrtheit der übrigen Belegschaft 
zu berücksichtigen sei." 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in dieser Ausgabe finden Sie eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts sowie ein noch nicht rechtskräftiges, aber aktuell 
brisantes Urteil des Arbeitsgerichts Berlin. 

Ihr Rechtsanwalt Stefan von Zdunowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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